
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Jung für Alt – dafür steht die Rentenversicherung 
seit mehr als 100 Jahren. Und dafür wird sie auch 
morgen stehen. Auch wenn es in Deutschland 
immer weniger junge und immer mehr ältere 
Menschen gibt, muss die Rente für die Jüngeren 
bezahlbar und für die Älteren verlässlich bleiben. 
„Heute verlässlich für morgen“ ist die Devise.

Deswegen wird die zusätzliche Altersvorsorge – ergänzend zur gesetz-
lichen Rentenversicherung – immer wichtiger und staatlich gefördert. 
Das ist das größte Programm zum Aufbau von Alterseinkommen in der 
Geschichte der Bundesrepublik.

Damit noch mehr Menschen die Vorteile der geförderten Zusatzrente 
nutzen, haben wir die Bestimmungen für die Riester-Rente weiter verein-
facht und bürgerfreundlicher gestaltet.

Heute für morgen „riestern“ lohnt und ist einfacher denn je!

Verschenken Sie kein Geld. Lassen Sie sich die staatliche Förderung nicht 
entgehen.

Ulla Schmidt

Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung
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41Einführung

ALTERSSICHERUNG IN DEUTSCHLAND

Die Rente – das ist für die meisten Menschen in Deutschland ein 

neuer Lebensabschnitt nach einem langen Arbeitsleben. Endlich 

hat man mehr Zeit für Familie, Hobbys, Reisen und Entspannung. 

Auf seinen gewohnten Lebensstandard möchte dabei niemand 

verzichten. Zwar hat man als Rentnerin oder Rentner in aller Re-

gel nicht so hohe Lebenshaltungskosten wie während des Arbeits-

lebens, weil zum Beispiel das Haus abgezahlt ist und die Kinder 

auf eigenen Beinen stehen. Trotzdem gilt: Wer seinen bisherigen 

Lebensstandard auch im Ruhestand aufrechterhalten möchte, 

sollte ergänzend fürs Alter vorsorgen. Der Staat unterstützt dies 

neuerdings mit beträchtlichen Mitteln, so dass sich jeder eine 

Extra-Rente ansparen kann.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ALTERSVORSORGE

Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Eine 60-jähri-

ge Frau lebt heute – statistisch gesehen – noch weitere 23 Jahre; 

ein Mann im Durchschnitt noch 19 Jahre. Das ist erfreulich, bringt 

jedoch Herausforderungen in allen Lebensbereichen mit sich. 

Besonders für die Finanzierung der Alterssicherungssysteme be-

deutet dies eine zusätzliche Belastung. 



Gleichzeitig werden immer weniger Kinder geboren. Bei der der-

zeitigen Geburtenrate von durchschnittlich 1,3 bis 1,4 Kindern pro 

Frau wird jede nachwachsende Generation zahlenmäßig kleiner 

sein als die vorangegangene Generation. Das bedeutet für die So-

zialversicherungssysteme, dass den Beitragszahlern immer mehr 

Rentenbezieher gegenüberstehen.

Hinzu kommt, dass sich die Erwerbsbiografien in den vergan-

genen Jahren massiv gewandelt haben. Nur noch selten wird 

die gesamte Zeit der Berufstätigkeit bei nur einem Arbeitgeber 

verbracht. Vielmehr wechseln befristete und unbefristete Ar-

beitsverhältnisse, abhängige Beschäftigung und selbstständige 

Tätigkeit oder Inlandsbeschäftigung und Auslandsaufenthalt 

einander ab. Nicht zuletzt können Zeiten der Kindererziehung, 

der Weiterbildung oder der Arbeitslosigkeit den Erwerbsverlauf 

unterbrechen. 

Unser Alterssicherungssystem baut – wie das der meisten anderen 

modernen Staaten auch – auf einem annähernd ausgewogenen 

Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenbeziehern auf. Wenn 

auf die neuen Herausforderungen nicht reagiert würde, käme das 

System aus dem Gleichgewicht.

DREI SÄULEN FÜR EIN FINANZIELL GESICHERTES ALTER

Das deutsche Rentensystem beruht auf drei Säulen. Die wichtigs-

te, stärkste Säule ist und bleibt die gesetzliche Rentenversiche-

rung. Sie hat in Deutschland eine lange Tradition und ist eine der 

großen sozialen Errungenschaften. Sie funktioniert im Umlage-

verfahren: Aus den Einzahlungen der heute Arbeitenden werden 

direkt die Renten der heutigen Rentner bezahlt. Im Unterschied 

zu privaten Versicherungen, die man freiwillig abschließt, ist die 

gesetzliche Rentenversicherung eine Pflichtversicherung für alle 

abhängig Beschäftigten und für bestimmte Selbstständige sowie 
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weitere besondere Personengruppen. Informationen über alle 

Aspekte der gesetzlichen Rentenversicherung können dem „Rat-

geber zur Rente“ des Bundesministeriums für Gesundheit und 

Soziale Sicherung entnommen werden (Bestellmöglichkeit siehe 

Seiten 50 und 55).

Die betriebliche und die private Altersvorsorge bilden im deut-

schen Rentensystem die zweite und die dritte Säule. Eine zusätz-

liche Absicherung ist sinnvoll und notwendig, um den im Berufs-

leben erreichten Lebensstandard auch im Alter aufrechterhalten 

zu können. Der Aufbau einer solchen Zusatzrente wird zum einen 

durch Befreiung von der Steuer- und Beitragspflicht und zum 

anderen mit direkten, geldwerten Zulagen gefördert. Im Unter-

schied zum Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversiche-

rung bildet man bei der zusätzlichen Altersvorsorge in der Regel 

sein Kapital individuell für sich (Kapitaldeckungsverfahren). 

Außerdem kann jeder frei wählen, ob und wie er sich zusätzlich 

absichert. Staatlich geförderte Zusatzvorsorge ist attraktiv und 

lohnend – aber keine Pflicht.

(Quelle: BMGS)

DAS DREI-SÄULEN-MODELL DER ALTERSVORSORGE
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ZUSÄTZLICHE ALTERSVORSORGE LOHNT SICH

Wer über die gesetzliche Rente hinaus für das Alter vorsorgen 

will, hat die freie Wahl. Zusätzliche Alterssicherung ist über den 

Betrieb und privat möglich. Beide Wege fördert der Gesetzgeber 

in erheblichem Umfang. In dieser Broschüre werden beide Mög-

lichkeiten zum Aufbau einer ergänzenden Rente ausführlich 

erläutert. Unter anderem stehen dabei folgende Fragen im Vor-

dergrund: 

•  Wer wird gefördert? 

•  Was wird gefördert?

•  Wie funktioniert die staatliche Förderung im Einzelnen?

•  Für wen eignet sich die betriebliche, für wen die private Alters-

vorsorge besonders?

•  Was hat sich zum 1. Januar 2005 geändert?

•  Wo kann man sich beraten lassen und weitere Informationen 

erhalten?

Die Broschüre ist ein praktischer Ratgeber auf dem Weg zu einem 

finanziell gesicherten Ruhestand. Eine persönliche Beratung 

kann die Broschüre nicht ersetzen. Aber sie kann dabei helfen, 

gut informiert weiteren Rat einzuholen, um den passenden Vor-

sorgeweg auszuwählen. Denn dieser hängt letztendlich auch im-

mer von der individuellen Lebenssituation und den persönlichen 

Vorsorgezielen ab.



4

Die betriebliche Altersvorsorge ist als zweite Säule neben der 

gesetzlichen Rentenversicherung (erste Säule) und der privaten 

Vorsorge (dritte Säule) ein zunehmend bedeutender Bestandteil 

unseres Alterssicherungssystems. Die Alterssicherung über den 

Betrieb hat in Deutschland eine lange Tradition. Bereits zu Beginn 

der Industrialisierung, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, boten 

erste Unternehmer ihren Arbeitern freiwillig eine Alterssiche-

rung durch Hilfs- und Unterstützungskassen an. Die Arbeitgeber 

nutzten diese Form der betrieblichen Sozialleistung häufig, um 

in ihrem Betriebsumfeld soziale Verantwortung zu zeigen. Die 

betriebliche Form der Altersvorsorge existiert damit schon länger 

als die gesetzliche Rentenversicherung. 

Die betriebliche Altersvorsorge ist klassischerweise eine frei-

willige Leistung des Arbeitgebers. Im Lauf der Zeit wurden zu-

nehmend Formen der betrieblichen Alterssicherung entwickelt, 

in denen sich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

durch Umwandlung von Teilen ihres Arbeitsentgelts am Aufbau 

ihrer Betriebsrente beteiligen konnten. Bis zum Jahr 2002 ent-

schied jedoch allein der Arbeitgeber, ob und in welcher Form er 

betriebliche Altersvorsorge in seinem Unternehmen anbot.

2Die betriebliche 
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Seit Januar 2002 haben Beschäftigte grundsätzlich das Recht, ei-

nen Teil ihres Lohns oder Gehalts zugunsten einer betrieblichen 

Altersvorsorge umzuwandeln, um später eine Betriebsrente zu 

erhalten (Entgeltumwandlung). Der Arbeitgeber muss diesem 

Wunsch nachkommen. Eine Pflicht des Arbeitgebers, sich an der 

Alterssicherung seiner Beschäftigten finanziell zu beteiligen, ist 

durch den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung allerdings 

nicht entstanden.

Besonders durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ent-

geltumwandlung und durch neue lukrative staatliche Förder-

angebote wurde die Basis für eine deutliche Ausweitung der 

betrieblichen Altersvorsorge gelegt. Bis Ende März 2003 hatten 

rund 15,3 Millionen Beschäftigte Anwartschaften auf eine Be-

triebsrente (zirka 10,3 Millionen in der Privatwirtschaft und zirka 

fünf Millionen bei den öffentlichen Zusatzversorgungseinrich-

tungen). Dies entspricht etwa 57 Prozent aller sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten. 

In immer mehr Branchen haben sich die Tarifparteien dazu ent-

schlossen, die Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung tariflich 

zu regeln. Die Arbeitnehmer haben so die Option, Teile des tarif-

vertraglichen Lohns für ihre Altersvorsorge einzusetzen. In den 

Tarifverträgen ist zudem häufig vorgesehen, dass die Arbeitgeber 

sich am Aufbau der Betriebsrente finanziell beteiligen. Neben der 

„klassischen“ arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente, die auch in 

Zukunft vom Umfang her den weitaus größten Teil der Betriebs-

renten ausmachen wird, wird somit häufig ergänzend eine Finan-

zierung über Entgeltumwandlung genutzt. 



A .  VORTEILE

Von der Zusage einer Betriebsrente können sowohl die Beschäftig-

ten als auch die Unternehmen profitieren. Für Arbeitgeber ist die 

Betriebsrente ein wichtiges personalwirtschaftliches Instrument: 

Mit attraktiven Altersvorsorgemodellen können sie leichter qua-

lifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewinnen und 

langfristig an sich binden. Daneben können Unternehmen steu-

erliche Vorteile nutzen und Lohnnebenkosten sparen. 

Den Beschäftigten bietet eine Betriebsrente – gerade auch durch 

Entgeltumwandlung – folgende Vorteile:

•  Sie ist für Arbeitnehmer einfach zu handhaben, weil ihnen der 

Arbeitgeber die Auswahl des Anbieters ebenso wie die Erledi-

gung der Formalitäten abnimmt.

•  Sie hat häufig ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil Ab-

schluss- und Verwaltungskosten der Geldanlage auf eine größe-

re Personengruppe verteilt werden können („Mengenrabatt“).

•  Auch wenn Arbeitnehmer ihre Betriebsrente über Lohn- oder 

Gehaltsumwandlung selbst finanzieren, beteiligen sich die Ar-

beitgeber häufig zusätzlich an der betrieblichen Vorsorge ihrer 

Beschäftigten (das ist in vielen Tarifverträgen so vereinbart).

•  Bei tariflichen Modellen sind die Leistungen meist speziell auf 

die jeweiligen Berufsrisiken zugeschnitten.

•  Die Träger betrieblicher Altersvorsorge bieten häufig genau auf 

die Unternehmen zugeschnittene Tarife an, haben in der Regel 

besonders niedrige Verwaltungskosten und verzichten oft auf 

eine Abschlussgebühr.

•  Entscheidend ist auch: Der Staat fördert den Aufbau von Be-

triebsrenten mit erheblichen Steuer- und Beitragsersparnissen 

beziehungsweise durch Zulagen.
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Die betriebliche Altersvorsorge ist nicht nur finanziell attraktiv – 

sie bietet auch umfangreiche Schutzmechanismen:

Der Schutz vor Insolvenz

Der  Arbeitgeber muss für die Erfüllung der von ihm gegebenen 

Zusage auf Altersvorsorge einstehen. Geht er in Konkurs, gehen  

die Beschäftigten jedoch nicht leer aus. Je nach gewähltem 

Durchführungsweg sind die Rentenanwartschaften beziehungs-

weise die laufenden Betriebsrenten ehemaliger Mitarbeiter bei 

einer Art Treuhandstelle, dem Pensions-Sicherungs-Verein (PSV), 

abgesichert. Der Pensions-Sicherungs-Verein sorgt dann bei einer 

Insolvenz als unabhängige Institution für die Weiterzahlung der 

Betriebsrente.

Der Schutz vor Anrechnung bei Arbeitslosigkeit

Betriebsrentenanwartschaften werden im Rahmen der Bedürf-

tigkeitsprüfung für das Arbeitslosengeld II nicht berücksichtigt. 

Das über den Betrieb gebildete Altersvorsorgekapital ist vor dem 

Zugriff Dritter geschützt und muss somit auch bei Arbeitslosig-

keit nicht vorzeitig verwertet werden. 

Der Schutz der Anwartschaften bei Arbeitsplatzwechsel

Betriebsrentenzusagen sind an den Arbeitgeber gebunden. Das 

kann bei häufigem  Arbeitgeberwechsel dazu führen, dass jeweils 

nur geringe Anwartschaften aufgebaut werden und am Ende des 

Arbeitslebens mehrere Einzelansprüche bestehen. 

Dieses Hemmnis für den Aufbau einer Betriebsrente ist mit Wir-

kung zum 1. Januar 2005 weitgehend beseitigt worden. Die Mit-

nahmemöglichkeiten erworbener Betriebsrentenanwartschaf-

ten bei einem Arbeitgeberwechsel (Portabilität) haben sich damit 

für Neuzusagen deutlich verbessert (siehe Seiten 24 und 25).

ƒ|
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B. DURCHFÜHRUNGSWEGE 

Der Arbeitgeber kann zwischen fünf Wegen zur Durchführung 

der betrieblichen Altersvorsorge wählen: Er kann die Betriebs-

rente entweder im Rahmen einer Direktzusage selbst organisie-

ren oder sich einer Unterstützungskasse bedienen (so genannte 

interne Durchführungswege). Er kann aber auch einen der exter-

nen Durchführungswege in Form einer Direktversicherung, einer 

Pensionskasse oder eines Pensionsfonds nutzen. Welche dieser 

Einrichtungen er auswählt, liegt allein in seinem Ermessen. Das 

ist auch sachgerecht, weil grundsätzlich der Arbeitgeber für die 

Erfüllung der gegebenen Zusage haftet, unabhängig davon, ob 

er die Leistungen direkt oder über einen Versorgungsträger er-

bringt. Eine kurze Beschreibung zeigt die wichtigsten Merkmale 

und Unterschiede:

Direktzusage

Bei der Direktzusage (auch Pensions- oder unmittelbare Versor-

gungszusage genannt) verpflichtet sich der Arbeitgeber, seinen 

Beschäftigten oder deren Angehörigen Versorgungsleistungen 

zu gewähren. Träger der Versorgung ist der Arbeitgeber selbst. Er 

kann zur Finanzierung der späteren Leistungen Rückstellungen 

bilden. Die Direktzusage unterliegt keiner staatlichen Aufsicht 

oder Anlageregulierung. Die Ansprüche der Beschäftigten sind 

jedoch geschützt, denn bei einer Insolvenz des Arbeitgebers zahlt 

der Pensions-Sicherungs-Verein die vom Arbeitgeber versproche-

ne Leistung. 

Unterstützungskasse

Eine Unterstützungskasse ist eine rechtlich selbstständige Versor-

gungseinrichtung, die betriebliche Altersversorgung für einen 

oder mehrere Arbeitgeber durchführt. Der Arbeitgeber ist an 
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dieser Unterstützungskasse beteiligt und zahlt Beiträge für die 

Arbeitnehmer ein. Bei der Anlage des eingebrachten Kapitals 

unterliegt die Unterstützungskasse keinen Auflagen. Ein Rechts-

anspruch der Arbeitnehmer gegenüber der Unterstützungskasse 

selbst besteht nicht. Ein solcher besteht nur gegenüber dem Ar-

beitgeber. Im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers sind die Beschäf-

tigten über den Pensions-Sicherungs-Verein geschützt.

Direktversicherung

Die Direktversicherung ist eine besondere Form der Lebensversi-

cherung, die der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für seine 

Arbeitnehmer abschließt. Begünstigte dieser Lebensversicherung 

sind die Beschäftigten oder im Todesfall ihre Hinterbliebenen. Die 

Zahlungen an das Versicherungsunternehmen erfolgen durch 

den Arbeitgeber. Direktversicherungen unterliegen der staat-

lichen Versicherungsaufsicht und damit den Anlagebeschrän-

kungen, die für Versicherungen gelten. Deshalb ist eine Insol-

venzsicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein auch nur in 

Ausnahmefällen vorgesehen.

Pensionskasse

Eine Pensionskasse ist eine Versorgungseinrichtung, die der 

Lebensversicherung ähnelt. Sie kann von einem oder mehreren 

Unternehmen getragen werden. Der oder die Arbeitgeber leisten 

die Beiträge, aus denen später Betriebsrenten finanziert werden. 

Die Pensionskassen unterliegen der Versicherungsaufsicht und 

damit den Anlagebeschränkungen, die für Versicherungen gel-

ten. Eine Absicherung gegen Insolvenz über den Pensions-Siche-

rungs-Verein erfolgt daher nicht.

Pensionsfonds

Pensionsfonds sind rechtlich selbstständige Einrichtungen, die 

gegen Zahlung von Beiträgen betriebliche Altersvorsorge für 



Arbeitgeber durchführen und dabei der Versicherungsaufsicht 

unterliegen. Die eingebrachten Mittel können – anders als bei 

Direktversicherungen und Pensionskassen – weitgehend frei am 

Kapitalmarkt angelegt werden. Da dies neben Chancen auch Risi-

ken birgt, sind die Betriebsrentenansprüche der Beschäftigten für 

den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers über den Pensions-Siche-

rungs-Verein geschützt. 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiede-

nen Durchführungswege und ihre Besonderheiten:

 

DIREKT- 
ZUSAGE

UNTER-
STÜT-
ZUNGS-
KASSE

DIREKT-
VERSICHE-
RUNG

PENSIONS-
KASSE

PENSIONS-
FONDS

eigener Rechts-
anspruch gegen 
den Versor-
gungsträger

kein Ver-
sorgungs-
träger

nein ja ja ja

Riester-Förde-
rung möglich

nein nein ja ja ja

Rechtsanspruch 
des Arbeit-
nehmers auf 
Weiterführung 
mit eigenen 
Beiträgen nach 
Arbeitgeber-
wechsel

nein nein ja ja ja

garantierte Min-
destverzinsung 
der eingezahl-
ten Beiträge

nein nein ja ja nein

Anlagebe-
schränkungen

keine keine ja ja kaum

Versicherungs-
aufsicht 1)

nein nein ja ja ja

Insolvenz- 
schutz 2)

ja ja unter be-
stimmten 
Vorausset-
zungen 3)

nein ja

(Quelle: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte)
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C. FINANZIERUNG 

Die Beiträge zum Aufbau einer Betriebsrente können vom Arbeit-

geber oder vom Arbeitnehmer allein oder aber auch von beiden 

gemeinsam aufgebracht werden. Der Arbeitgeber entnimmt die 

Mittel zum Aufbau von Betriebsrenten für seine Beschäftigten  

aus dem Betriebsvermögen, oder er bildet Rückstellungen (bei der  

Direktzusage). Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten 

ihre Einzahlungen entweder auf dem Weg der Entgeltumwand-

lung oder unmittelbar durch Eigenbeiträge. 

Entgeltumwandlung

Seit Beginn des Jahres 2002 haben alle Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer einen grundsätzlichen Anspruch auf betriebliche 

Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung. Das heißt, Beschäf-

tigte können Teile ihres künftigen Gehalts, Sonderzahlungen 

(zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld) oder auch Gehalts-

erhöhungen in so genannte Anwartschaften auf Betriebsrente 

umwandeln. Allerdings kann der Arbeitgeber bestimmen, in  

welchem Durchführungsweg die Mittel eingesetzt werden sollen. 

Wird beispielsweise die betriebliche Altersvorsorge bereits über 

eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds abgewickelt, sollen 

diese Wege auch für die Entgeltumwandlung genutzt werden 

können. Existieren weder Pensionskasse noch Pensionsfonds, 

muss der Arbeitgeber seinen Beschäftigten mindestens eine 

Betriebsrente in Form einer so genannten Direktversicherung 

anbieten. So ist es auch für Mitarbeiter in kleinen und mittelgro-

1) in der Regel durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
2) durch den Pensions-Sicherungs-Verein
3)  Insolvenzschutz besteht, wenn der Arbeitgeber die Direktversicherung verpfändet, 

abgetreten, beliehen oder dem Arbeitnehmer nur ein widerrufliches Bezugsrecht 
eingeräumt hat.



ßen Unternehmen möglich, bei der Bildung einer Betriebsrente 

in den Genuss von Steuervorteilen und Beitragsersparnissen zu 

kommen.

Das Recht auf Entgeltumwandlung ist allerdings dem so genann-

ten Tarifvorrang untergeordnet. Das bedeutet: Mitglieder einer 

Gewerkschaft oder Beschäftigte, für die ein allgemein verbind-

licher Tarifvertrag gilt, können ihren Tariflohn nur umwandeln, 

wenn der Tarifvertrag das ausdrücklich vorsieht. Dadurch werden 

Betriebe von Einzelvereinbarungen entlastet, und die betrieb-

liche Altersvorsorge wird flächendeckend für ganze Branchen 

gebündelt. 

Finanziert ein Arbeitnehmer die betriebliche Altersvorsorge über 

Entgeltumwandlung, also aus eigenen Mitteln, gelten einige be-

sonders strenge Sicherheitsvorschriften:

•  Die Anwartschaften sind sofort unverfallbar und bleiben somit 

auch bei Kündigung erhalten. Finanziert hingegen der Arbeit-

geber die Betriebsrente, sind die Anwartschaften – vereinfacht 

gesagt – erst unverfallbar, wenn der Arbeitnehmer mindestens 

fünf Jahre im Unternehmen beschäftigt und mindestens 30 Jah-

re alt ist.

•  Eine vom Arbeitnehmer finanzierte Direktversicherung darf 

vom Arbeitgeber nicht verpfändet, abgetreten oder beliehen 

werden.

•  Erwirtschaftete Überschüsse der Geldanlage dürfen nur zur 

Verbesserung der Leistung verwendet werden. Sie müssen also 

sofort wieder investiert werden.

•  Der Arbeitnehmer muss die Alterssicherung mit eigenen Bei-

trägen fortführen können, wenn er aus dem Unternehmen aus-

scheidet.
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D. STA ATLICHE FÖRDERUNG 

1. Die Förderung durch Steuer- und Beitragsfreiheit

Beiträge, die zur betrieblichen Altersvorsorge in eine Pensions-

kasse oder einen Pensionsfonds investiert werden, sind bis zu 

einer Grenze von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in 

der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG-RV) steuerfrei (2005: 

2.496 Euro). Seit 2005 sind auch die Beiträge für eine Direktversi-

cherung steuerfrei gestellt. Für neu erteilte Versorgungszusagen 

ist außerdem der Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge um 

weitere 1.800 Euro erweitert worden. Somit können bei Neuzu-

sagen ab 2005 maximal 4.296 Euro jährlich steuerfrei für eine be-

triebliche Altersversorgung aufgewendet werden. 

Die 2.496 Euro sind darüber hinaus sozialabgabenfrei. Für Beiträ-

ge, die im Wege der Entgeltumwandlung finanziert werden, gilt 

dies allerdings nur noch bis Ende 2008, danach werden sie sozial-

abgabenpflichtig.

Bei den internen Durchführungswegen, also der Direktzusage 

und der Unterstützungskasse, werden die „Beiträge“ des Arbeit-

gebers (bei der Direktzusage Rückstellungen genannt) nicht als 

Lohn betrachtet. Sie sind deshalb in unbegrenzter Höhe steuer- 

und sozialabgabenfrei. Voraussetzung ist, dass es sich nicht um 

Entgeltumwandlung, sondern um reine Leistungen des Arbeit-

gebers handelt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Steuer-

freibeträge und die von Sozialabgaben befreiten Entgelte für Zu-

sagen, die bis zum 31. Dezember 2004 erteilt worden sind, und für 

Zusagen, die seit dem 1. Januar 2005 erteilt werden:



DURCH- 
FÜHRUNGS-
WEGE

BIS 31. DEZEMBER 2004 
ERTEILTE ZUSAGEN

AB 1. JANUAR 2005  
ERTEILTE ZUSAGEN

Direktzusage/ 
Unterstützungs-
kasse

Arbeitgeberbeiträge: 
unbegrenzt steuerfrei und sozialabgabenfrei
Arbeitnehmerbeiträge durch Entgeltumwandlung: 
unbegrenzt steuerfrei und bis 4 % BBG-RV sozialabgabenfrei 
(2005 = 2.496 Euro) 3)

Direkt- 
versicherung

Arbeitgeberbeiträge:
-  bis 1.752 Euro pauschal mit 

20 Prozent zu versteuern 
-  bis 1.752 Euro sozialabgaben-

frei
Arbeitnehmerbeiträge  
durch Entgeltumwandlung: 
soweit nicht bereits durch 
Arbeitgeberbeiträge aus- 
geschöpft, bis 1.752 Euro  
pauschal mit 20 Prozent  
zu versteuern 1) und  
sozialabgabenfrei 2) 3) Arbeitgeberbeiträge:

-  steuerfrei bis 4.296 Euro 4)  
(4 % der BBG-RV = 2.496 Euro 
 + 1.800 Euro)

-  sozialabgabenfrei bis 
2.496 Euro 3)

Arbeitnehmerbeiträge
durch Entgeltumwandlung: 
soweit nicht bereits durch 
Arbeitgeberbeiträge ausge-
schöpft
-  steuerfrei bis 4.296 Euro 4)  

(4 % der BBG-RV = 2.496 Euro 
+ 1.800 Euro), 

-  sozialabgabenfrei bis 
2.496 Euro 3)

Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge:
bis 4 % BBG-RV (2.496 Euro) 
steuer- und sozialabgabenfrei;
darüber hinaus Möglichkeit der 
Pauschalversteuerung 
Arbeitnehmerbeiträge  
durch Entgeltumwandlung:
soweit nicht bereits durch 
Arbeitgeberbeiträge aus-
geschöpft, bis 4 % BBG-RV 
(2.496 Euro) steuerfrei 1) und 
sozialabgabenfrei 3);  
darüber hinaus Möglichkeit  
der Pauschalversteuerung

Pensionsfonds Arbeitgeberbeiträge:
bis 4 % BBG-RV (2.496 Euro) 
steuer- und sozialabgabenfrei
Arbeitnehmerbeiträge 
durch Entgeltumwandlung:
soweit nicht bereits durch 
Arbeitgeberbeiträge ausge-
schöpft, bis 2.496 Euro steuer-
frei 1) und sozialabgabenfrei 3)

(Quelle: BMGS)
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BEISPIEL 1 (Jahr 2005)

Ein verheirateter Facharbeiter in der Chemiebranche (Ehe-

frau nicht berufstätig, zwei Kinder, Steuerklasse 3) mit einem 

jährlichen Bruttoverdienst von 35.000 Euro investiert selbst 

1.000 Euro jährlich in seine Altersvorsorge. Er nutzt seinen An-

spruch auf Entgeltumwandlung und erhält einen für die Che-

miebranche tariflich vereinbarten Arbeitgeberzuschuss von 

jährlich etwa 200 Euro. Zusätzlich profitiert der Chemie-Fach-

arbeiter noch von der Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit 

der Umwandlungsbeträge. Zusammengenommen ergibt sich 

daraus ein finanzieller Vorteil in Höhe von zirka 695 Euro. Das 

entspricht einer Förderquote von etwa 58 Prozent.

Die folgenden beiden Beispiele zeigen anhand zweier Fälle aus 

Branchen mit Tarifvereinbarungen zur Entgeltumwandlung, wie 

sich die staatliche und tarifliche Förderung des Altersvorsorge-

sparens auswirkt. Durch die Steuer- und Sozialabgabenbefreiung 

in Kombination mit Arbeitgeberzuschüssen können bereits mit 

wenigen Mitteln beträchtliche Summen für die Altersvorsorge 

angespart werden.

1)  Wenn ein Arbeitnehmer Riester-Förderung beansprucht, sind die Arbeitnehmerbei-
träge individuell zu versteuern.

2)  Beitragsfrei bei pauschal versteuerten Einmalzahlungen; beitragspflichtig bei Um- 
wandlung von laufendem Entgelt oder bei Inanspruchnahme der Riester-Förderung.

3)  Die Beitragsfreiheit bei Entgeltumwandlung endet am 31. Dezember 2008.
4)  Eine Pauschalversteuerung ist nicht möglich.

Jahresbruttoverdienst 35.000 Euro

Gesamtsparleistung (Eigenbeitrag und Förderung) 1.200 Euro

hiervon Arbeitgeberzuschuss ca. 200 Euro

Steuer- und Sozialabgabenersparnis ca. 495 Euro

Höhe der Vorteile insgesamt (Arbeitgeberzuschuss in der  
Chemiebranche, Steuer- und Sozialversicherungsersparnis)

ca. 695 Euro

Förderquote ca. 58 Prozent



BEISPIEL 2 (Jahr 2005)

Eine unverheiratete Arbeitnehmerin im Gastgewerbe (keine 

Kinder, Steuerklasse 1) mit einem jährlichen Bruttoverdienst 

von 21.600 Euro investiert 100 Euro jährlich in ihre Altersvor-

sorge. Nutzt sie ihren Anspruch auf Entgeltumwandlung, so 

fördert der Arbeitgeber diese mit einem Zuschuss in Höhe von 

16 Prozent, also 16 Euro jährlich. Nach dem für das Gastgewerbe 

geltenden Tarifvertrag erhält sie vom Arbeitgeber zusätzlich die 

so genannte Anschubfinanzierung in Höhe von 150 Euro pro Jahr 

direkt auf ihr persönliches „Altersvorsorgekonto“ eingezahlt 

(teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer erhalten entsprechende 

Teilbeträge). Insgesamt fließen also jährlich 266 Euro auf das 

Altersvorsorgekonto. Durch Steuer- und Sozialversicherungs-

ersparnisse wendet die Arbeitnehmerin selbst lediglich rund 

51 Euro netto im Jahr auf. Das entspricht einer Förderquote von 

etwa 81 Prozent.

Jahresbruttoverdienst 21.600 Euro

Gesamtsparleistung (Eigenbeitrag und Förderung) 266 Euro

hiervon Arbeitgeberzuschuss 166 Euro

Steuer- und Sozialabgabenersparnis ca. 49 Euro

Höhe der Vorteile insgesamt (Arbeitgeberzuschuss im  
Gastgewerbe, Steuer- und Sozialversicherungsersparnis)

ca. 215 Euro

Förderquote ca. 81 Prozent

2. Die Riester-Förderung 

Auch im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge ist – wie bei 

der privaten Alterssicherung – die Förderung mit Riester-Zulagen 

und zusätzlichem Sonderausgabenabzug möglich. Vorausset-

zung ist, dass die Beiträge aus dem Nettoentgelt des Arbeitneh-

mers auf das Betriebsrentenkonto gezahlt werden und dass die 
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Altersvorsorge auf dem Weg der Direktversicherung, der Pensi-

onskasse oder des Pensionsfonds (externe Durchführungswege) 

gebildet wird. 

Im Hinblick auf die Riester-Förderung gelten für die betriebliche 

und die private Altersvorsorge dieselben Bedingungen. Alle Ein-

zelheiten hierzu sind auf den Seiten 27 bis 31 ausführlich erläutert. 

E. NEUERUNGEN DURCH DAS 

ALTERSEINKÜNFTEGESETZ AB 2005

Übergang zur nachgelagerten Besteuerung

Nachgelagerte Besteuerung bedeutet, dass Alterseinkünfte erst 

dann versteuert werden, wenn diese an den Steuerpflichtigen 

ausgezahlt werden – also im Alter. Dafür bleiben die Beiträge 

zur Altersvorsorge in der Erwerbsphase bis zu einem jährlichen 

Höchstbetrag unversteuert. Mit dem Alterseinkünftegesetz wird 

auch bei Betriebsrenten durchgängig zur nachgelagerten Besteu- 

erung übergegangen. Hierzu sind jetzt auch die Beiträge für 

eine Direktversicherung – wie bereits Zahlungen an eine Pensi- 

onskasse oder einen Pensionsfonds – von der Steuer befreit. Die-

se Neuregelung kommt vor allem Kleinbetrieben entgegen. Im 

Gegenzug ist die Möglichkeit der Pauschalversteuerung als klas-

sischer Fall der vorgelagerten Besteuerung für Neufälle ab 2005 

abgeschafft worden. Für bestehende Zusagen ändert sich grund-

sätzlich nichts. Durch diese Maßnahmen wird das System der be-

trieblichen Altersversorgung insgesamt einfacher, vergleichba-

rer und damit verbraucherfreundlicher. Bei ab 2005 neu erteilten 

Zusagen können 4.296 Euro für die betriebliche Altersversorgung 

steuerfrei eingesetzt werden.



Mitnahmemöglichkeiten

erworbener Betriebsrentenanwartschaften

Die Mitnahmemöglichkeiten unverfallbarer Betriebsrentenan-

wartschaften bei einem Arbeitgeberwechsel (Portabilität) sind 

erheblich verbessert worden. Im Einvernehmen der Beteiligten 

kann die Betriebsrentenanwartschaft künftig besser auf einen 

neuen Arbeitgeber übertragen werden. Bei Neuzusagen ab 2005 

hat der Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeberwechsel in bestimm-

ten Grenzen das Recht, das für ihn gebildete Kapital in die Versor-

gungseinrichtung des neuen Arbeitgebers mitzunehmen. Dieses 

Recht gilt innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeits-

verhältnisses. Voraussetzung ist, dass die betriebliche Altersver-

sorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine 

Direktversicherung durchgeführt worden ist und das gebildete 

Kapital einen bestimmten Höchstbetrag (2005: 62.400 Euro) nicht 

übersteigt. Das Recht auf Mitnahme ist aus Vertrauensschutzgrün-

den, aber auch aus Gründen der praktischen Durchführbarkeit auf 

Neuzusagen begrenzt, die seit dem 1. Januar 2005 erteilt werden. 

Diese neuen Regelungen tragen den Ansprüchen einer mobilen 

Gesellschaft und den daraus resultierenden geänderten Erwerbs-

biografien Rechnung. Im Einzelnen wirken sich die Neuregelun-

gen bei der Portabilität wie folgt aus:

•  Die Betriebsrente kann im Lauf des gesamten Erwerbslebens 

auf nur einem betrieblichen „Altersvorsorgekonto“ konzentriert 

werden. 

•  Das Problem, dass Anwartschaften aus lange zurückliegenden 

Arbeitsverhältnissen bei Rentenbeginn möglicherweise nicht 

mehr zu realisieren sind, wird verringert.
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•  Die Verwaltungskosten sinken, wenn nicht mehr viele kleine 

Anwartschaften nebeneinander bestehen und über Jahrzehnte 

fortgeführt werden müssen.

•  Gerade für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

steigt der Anreiz, frühzeitig in die betriebliche Altersversorgung 

einzusteigen – häufige Arbeitsplatzwechsel stehen dem Aufbau 

einer Betriebsrente nicht mehr entgegen.

•  Die betriebliche Alterssicherung hatte wegen der bisher gerin-

geren Flexibilität einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der 

privaten Altersvorsorge. Dieser wird aufgehoben und die zu-

sätzliche Altersversorgung damit insgesamt gestärkt werden.

Betriebliche Altersvorsorge

während Elternzeit oder Krankengeldbezug

Ab 2005 haben Beschäftigte während der Elternzeit das Recht, 

eigene Beiträge zum Aufbau ihrer Betriebsrente zu leisten. Diese 

neue Regelung kommt besonders Frauen zugute, da die Eltern-

zeit zumeist von ihnen in Anspruch genommen wird. Gleiches 

gilt für Zeiten, in denen bei bestehendem Arbeitsverhältnis Lohn-

ersatzleistungen (zum Beispiel Krankengeld von der Kranken-

kasse) bezogen werden. Auch hier können die Beschäftigten ihre 

Altersvorsorge durch eigene Zahlungen weiterführen. 
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Um zusätzlich für das Alter zu sparen oder Geld Gewinn bringend 

für später anzulegen, gibt es Angebote für alle Bedürfnisse und 

jeden Geldbeutel. Doch wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch 

die Qual. Deshalb sollte man sich vor der Entscheidung für eine 

Form der privaten Vorsorge immer informieren und fachkundig 

beraten lassen (Adressen siehe Seiten 51 und 52). 

Welche Variante der privaten Vorsorge im Einzelnen die richtige 

ist, hängt immer von der persönlichen Lebenssituation und den 

individuellen Lebenszielen ab. So kann man zum Aufbau zusätz-

licher Altersbezüge zum Beispiel private Kapital- oder Rentenver-

sicherungen abschließen, in Kapitalmarktprodukte investieren 

oder auch Wohneigentum erwerben. Allgemein aber gilt: Je frü-

her man mit der privaten Altersvorsorge beginnt, desto geringer 

können die Sparbeiträge sein, denn in der langen Ansparphase 

kommt durch den Zinseszinseffekt auch mit kleinen Beträgen 

ein beträchtliches Kapital zusammen. Je näher jedoch das Ren-

tenalter ist, desto höher sollten einerseits die Investitionen in den 

Aufbau der Zusatzrente und desto sicherer sollten andererseits 

die Anlageprodukte sein. Denn mögliche Verluste lassen sich in 

relativ kurzen Ansparphasen nur schwer ausgleichen. Unabhän-

gig vom Alter gilt: Nur wer bereit ist, für eine mögliche höhere 

Rendite auch ein höheres Risiko einzugehen, sollte Aktien, Ak-

tienfonds oder eine fondsgebundene Lebensversicherung als 
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Anlageform in Erwägung ziehen. Private Rentenversicherungen, 

Kapitallebensversicherungen, Banksparpläne und Rentenpapie-

re dagegen sind relativ sichere Altersvorsorgeprodukte.

A . STA ATLICHE FÖRDERUNG (RIESTER-FÖRDERUNG)

Seit 2002 gibt es bei der privaten Altersvorsorge eine grundlegen-

de und tief greifende Neuerung: Der Staat fördert unter bestimm-

ten Bedingungen die private zusätzliche Altersvorsorge auf zwei 

Wegen: mit finanziellen Zuschüssen (Riester-Zulagen) und mit 

Extra-Steuerersparnissen (zusätzlicher Sonderausgabenabzug). 

Das macht das notwendige Sparen für später bedeutend einfa-

cher, lohnender und zuverlässiger.

1. Die Riester-Förderung durch Zulagen

Wer einen Teil seines Einkommens in den Aufbau einer priva-

ten zusätzlichen Alterssicherung investiert, erhält vom Staat 

Zulagen. Die Höhe der Zulagen richtet sich nach der Höhe der 

Eigenbeiträge. Wer seinen Mindesteigenbeitrag einbringt, er-

hält die volle Zulage. Wer den Mindesteigenbeitrag nur teilweise 

erbringt (zum Beispiel 50 Prozent), erhält eine anteilige Zulage 

(also in diesem Fall die Hälfte der vollen Zulage). Die erforderliche 

Gesamtsparleistung (Mindesteigenbeitrag plus Zulage) steigt 

bis zum Jahr 2008 schrittweise auf vier Prozent des sozialversi-

cherungspflichtigen Vorjahreseinkommens. Wichtig: Niemand 

muss diese Sparleistung allein aufbringen. Der Staat übernimmt 

mit den bis 2008 ebenfalls schrittweise steigenden Zulagen schon 

einen Teil der Gesamtsparleistung. Die Eigenvorsorge besteht 
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also aus dem Eigenanteil und der Zulage, die der Staat direkt in 

den Altersvorsorgevertrag einzahlt. Gewährt werden eine Grund-

zulage sowie eine Kinderzulage für jedes Kind, für das Anspruch 

auf Kindergeld besteht.

Bei Ehepaaren erhalten beide Partner jeweils die Grundzulage, 

wenn sie beide einen eigenen Vertrag zur zusätzlichen Alters-

vorsorge abschließen. Ist nur einer der Partner direkt förderbe-

rechtigt, reicht es aus, wenn nur er seinen Eigenbeitrag leistet (zu 

Einzelheiten siehe Seite 33).

Mit der Kinderzulage fördert der Staat besonders Familien bei der 

zusätzlichen privaten Altersvorsorge. Die Kinderzulage erhält 

bei zusammenlebenden Ehepartnern grundsätzlich die Mutter, 

andernfalls derjenige Elternteil, der das Kindergeld erhält. Auch 

die Kinderzulage steigt bis 2008 schrittweise an.

JAHRE ANTEIL DES VORJAHRES- 
EINKOMMENS EINSCHLIESS- 
LICH DER ZULAGEN

GRUNDZULAGE  
FÜR ALLEINSTEHENDE

2004 und 2005 2 Prozent 76 Euro

2006 und 2007 3 Prozent 114 Euro

ab 2008 4 Prozent 154 Euro

JAHRE ZULAGE FÜR EHEPAARE, 
BEI DENEN JEDER PARTNER 
EINEN EIGENEN RIESTER- 
VERTRAG HAT

ZULAGE FÜR JEDES KINDER-
GELDBERECHTIGTE KIND

2004 und 2005 152 Euro 92 Euro

2006 und 2007 228 Euro 138 Euro

ab 2008 308 Euro 185 Euro

Grundzulage
Kinderzulage
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Bei geringerem Einkommen und hohem Zulagenanspruch kann 

es passieren, dass bereits allein die Zulagen vier Prozent des so-

zialversicherungspflichtigen Einkommens erreichen oder über-

steigen. Dann muss – um die volle Zulage zu erhalten – dennoch 

ein Sockelbetrag als Mindesteigenbeitrag geleistet werden. Er 

beträgt ab 2005 einheitlich 60 Euro jährlich.

BEISPIEL 1 (Jahr 2008)

Eine vierköpfige Familie (beide Ehepartner mit Riester-Vertrag, 

zwei kindergeldberechtigte Kinder) mit einem sozialversiche-

rungspflichtigen Vorjahreseinkommen von 30.000 Euro spart 

die erforderlichen vier Prozent, also 1.200 Euro. Davon über-

nimmt der Staat 678 Euro in Form von Zulagen (154 Euro je Ehe-

partner plus 185 Euro je Kind), die direkt auf das Vorsorgekonto 

fließen. Die Familie muss also nur 522 Euro selbst aufbringen – 

die Zulagen machen mehr als die Hälfte der Sparsumme aus. Bei 

einem Bruttoeinkommen von 20.000 Euro würde der staatliche 

Anteil an der zusätzlichen Altersvorsorge sogar mehr als 80 Pro-

zent betragen.
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Sockelbetrag

BEISPIEL 2 (Jahr 2008)

Eine ledige Frau mit drei Kindern und 15.000 Euro Vorjahres-

einkommen hat einen Mindesteigenbeitrag von 600 Euro (vier 

Prozent von 15.000 Euro) einzubringen. Der Zulagenanspruch 

allein beträgt jedoch schon 709 Euro (154 Euro plus 3 mal 

185 Euro) und liegt damit über dem Mindesteigenbeitrag. Hier 

greift die Sockelbetragsregelung: Die Frau steuert 60 Euro 

pauschal bei. Die 709 Euro Zulagenförderung werden direkt 

auf ihren Vorsorgevertrag überwiesen. Die Gesamtsparleistung 

liegt somit bei 769 Euro, wobei über 90 Prozent vom Staat über-

nommen werden.



2. Die Riester-Förderung durch zusätzliche Steuerersparnisse

Im Rahmen der Riester-Rente hat der Staat – neben der Zula-

genförderung – die Möglichkeit eines zusätzlichen Sonderaus-

gabenabzugs geschaffen. Geltend gemacht werden können – 

unabhängig vom individuellen Einkommen – folgende Alters-

vorsorgeaufwendungen (Eigenbeiträge plus Zulagen):

Ab 2008 können also im Rahmen der Einkommensteuererklä-

rung bis zu 2.100 Euro jährlich als zusätzliche Altersvorsorgeauf-

wendungen (geleistete Eigenbeiträge und staatliche Zulagen) 

steuermindernd geltend gemacht werden – auch wenn dies mehr 

als vier Prozent des sozialversicherungspflichtigen Einkommens 

sind. Das Finanzamt prüft automatisch, ob und um gegebenen-

falls wie viel die Steuerersparnis höher ist als die Zulagenförde-

rung. Ist die Steuerersparnis größer als die Zulagen, so zahlt das 

Finanzamt den Teil der Steuerersparnis, der die Zulagen über-

steigt, als Steuerrückzahlung aus. Darüber hinaus bleiben in der 

Ansparphase auch die Zinsen und Erträge steuerfrei.

Dieser umfassenden steuerlichen Entlastung in der Ansparphase 

steht die volle Besteuerung der Leistungen in der Auszahlungs-

phase gegenüber (nachgelagerte Besteuerung).

zusätzlicher 
Sonder- 

ausgaben- 
abzug
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JAHRE MAXIMALE JÄHRLICHE SONDERAUSGABENABZUGSBETRÄGE 
FÜR ALTERSVORSORGEAUFWENDUNGEN

2004 und 2005 1.050 Euro

2006 und 2007 1.575 Euro

ab 2008 2.100 Euro
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BEISPIEL 3 (Jahr 2008)

Ein Alleinstehender ohne Kinder mit einem sozialversicherungs-

pflichtigen Einkommen von 30.000 Euro wendet insgesamt 

vier Prozent seines Gehalts, also 1.200 Euro, für die zusätzliche 

Altersvorsorge auf. Abzüglich der Grundzulage von 154 Euro 

muss er also einen Eigenbeitrag von 1.046 Euro leisten, um die 

volle Förderung zu erhalten. Sein Steuervorteil aus dem zusätz-

lichen Sonderausgabenabzug ist höher als die Zulage, weshalb 

ihm zusätzlich zur Zulage eine Steuererstattung in Höhe von 

202 Euro ausgezahlt wird. Er bekommt also die 154 Euro in 

seinen Altersvorsorgevertrag eingezahlt und zusätzlich vom 

Finanzamt eine Steuerrückerstattung von 202 Euro auf sein 

Konto. Insgesamt wird der Alleinstehende also vom Staat mit 

356 Euro im Jahr unterstützt, so dass er selbst lediglich 844 Euro 

im Jahr aufwenden muss.

B. FÖRDERBERECHTIGTER PERSONENKREIS

Mit der Förderung der privaten Altersvorsorge durch Zulagen und 

Steuerersparnisse möchte der Staat breite Teile der Bevölkerung 

zur zusätzlichen individuellen Altersabsicherung motivieren. Er 

unterstützt im Einzelnen folgende Personengruppen: 

•  in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherte Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer

•  Auszubildende

•  Beamtinnen und Beamte sowie Empfänger von Amtsbezügen

•  Berufs- und Zeitsoldatinnen und -soldaten

•  Wehr- und Zivildienstleistende

•  Mütter und Väter während der dreijährigen Elternzeit



•  pflichtversicherte Selbstständige (zum Beispiel Handwerkerin-

nen und Handwerker, Hebammen, Kurierfahrer, Künstlerinnen 

und Künstler, Publizistinnen und Publizisten)

•  arbeitnehmerähnliche Selbstständige

•  nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen

•  geringfügig Beschäftigte (Verdienst bis 400 Euro pro Monat), 

die auf die Sozialversicherungsfreiheit verzichtet haben

•  Landwirte, die in der Alterssicherung der Landwirte pflichtver-

sichert sind, und ihre Ehepartner

•  Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld und Arbeits-

losengeld II (auch wenn sie wegen zu berücksichtigenden Ein-

kommens keine Unterstützung erhalten)

•  Bezieherinnen und Bezieher von Vorruhestandsgeld, Kranken-

geld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld 

und Unterhaltsgeld

•  Bezieherinnen und Bezieher des Existenzgründungszuschusses 

(„Ich-AG“)

Nicht gefördert werden:

•  Selbstständige, die nicht in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung pflichtversichert sind

•  Angestellte und Selbstständige in berufsständischen Versor-

gungseinrichtungen, sofern sie nicht in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung pflichtversichert sind

•   freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte

•  geringfügig Beschäftigte (Verdienst bis 400 Euro pro Monat), 

wenn sie die Sozialversicherungsfreiheit in Anspruch nehmen

•  Bezieherinnen und Bezieher einer Vollrente wegen Alters

•  Bezieherinnen und Bezieher einer Rente wegen Berufsunfähig-

keit, Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung

•  Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe

•  Studentinnen und Studenten
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Gehört bei verheirateten Paaren nur einer der Partner zum förder-

fähigen Personenkreis, so hat immer auch der Ehegatte Anspruch 

auf staatliche Förderung. Er muss dazu nicht erwerbstätig und in 

der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sein und 

auch keinen eigenen Sparbeitrag leisten. Einzige Voraussetzung: 

Jeder Ehepartner schließt einen eigenen Vorsorgevertrag ab.

C. FÖRDERVERFAHREN

Der Weg zur staatlich geförderten privaten Altersvorsorge ist 

relativ einfach (siehe Checkliste Seiten 47 bis 49). Er sollte immer 

damit beginnen, dass man sich ausführlich informiert und unab-

hängig beraten lässt, um das zur jeweils eigenen Lebenssituation 

passende Anlageprodukt zu finden (Informationsmöglichkeiten 

siehe Seiten 50 bis 52). Erst dann sollte man mit einem Anbieter 

einen Altersvorsorgevertrag abschließen.

In den Altersvorsorgevertrag zahlt der Anleger zunächst seinen 

Eigenbeitrag ein. Nach Ablauf des Anlagejahrs beantragt der An-

bieter bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) 

die Überweisung der Zulagen auf das Anlagekonto (Zulagen-

antrag). Hierzu bevollmächtigt der Anleger den Anbieter. Diese 

Bevollmächtigung kann bereits bei Vertragsabschluss erteilt 

werden und gilt dann bis auf Widerruf (Dauerzulageverfahren). 

Als Anleger muss man nur noch bei Änderung der persönlichen 

Lebensumstände tätig werden (zum Beispiel bei der Geburt eines 

Kindes, bei Eheschließung oder bei Ehescheidung). 

Der Anbieter schickt dem Anleger einmal jährlich eine Art Kon-

toauszug und die so genannte Anbieterbescheinigung, in der alle 

wichtigen Daten des Altersvorsorgevertrags vermerkt sind (zum 

Beispiel die jeweils erreichte Höhe des Altersvorsorgevermögens). 

ƒ|
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Diese Bescheinigung fügt der Anleger seiner Einkommensteuer-

erklärung bei, um seine Altersvorsorgebeiträge (Eigenbeitrag 

und Zulagen) als Sonderausgaben geltend zu machen. Das Fi-

nanzamt prüft dann anhand der Angaben, ob dem Anleger über 

die Zulagen hinaus auch noch ein Steuervorteil zusteht.

Während also die Ermittlung und Auszahlung der Zulagen Sache 

der Zulagenstelle ist, übernimmt das zuständige Finanzamt die 

Prüfung und gegebenenfalls Gewährung des zusätzlichen Son-

derausgabenabzugs.

D. GEFÖRDERTE ANLAGEFORMEN

Anbieter von förderfähigen Anlageformen sind im Wesentlichen 

Lebensversicherungsunternehmen, Banken und sonstige Kre-

ditinstitute (zum Beispiel Sparkassen und Volksbanken), Kapi-

talanlagegesellschaften (zum Beispiel Fondsgesellschaften) und 

Finanzdienstleister. Sie bieten eine Vielzahl von förderfähigen 

Finanzprodukten zur zusätzlichen Alterssicherung an. Dabei han-

delt es sich um Formen einer privaten Rentenversicherung, eines 

Banksparplans oder eines Investmentfondssparplans.

Kapitel  3   |   Die private Altersvorsorge

ƒ|

Finanzamt



Private Rentenversicherung

Die private Rentenversicherung verbindet Kapitalanlage und 

Versicherung. Während des aktiven Arbeitslebens zahlt man mo-

natlich Beiträge – später erhält man dafür eine zusätzliche private 

Rente vom Versicherer. Die Einzahlungen (Beiträge und Zulagen) 

werden dabei in der Regel mit einer garantierten Mindestverzin-

sung (2,75 Prozent für Vertragsabschlüsse seit dem 1. Januar 2004) 

angelegt. Hinzu können Überschussbeteiligungen kommen, die 

jedoch nicht garantiert sind. Private Rentenversicherungen haben 

ein sehr geringes Risiko und bieten mittlere Ertragschancen. Sie 

eignen sich besonders für jüngere, sicherheitsbewusste Anleger. 

Banksparplan

Bei einem Banksparplan werden monatlich feste Beträge auf klas-

sische Art zu einem Guthaben mit festgelegter Verzinsung an-

gespart. Einen Mindestzins wie bei der privaten Rentenversiche-

rung gibt es nicht. Der Zinssatz kann von der Laufzeit oder dem 

Sparbetrag abhängig sein oder sich an den Zinsen anderer Anla-

geformen orientieren. Es besteht nur ein sehr geringes Risiko. Al-

lerdings wachsen die Erträge auch nur langsam. Banksparpläne 

eignen sich besonders für ältere Anleger mit kurzen Ansparzeit-

räumen und für Menschen mit hohem Sicherheitsbedürfnis.

Fondssparplan

Auch beim Fondssparplan werden feste monatliche Beträge 

angespart. Der Anbieter legt das Kapital in Investmentfonds (Ak-

tienfonds, Rentenfonds oder Fonds mit einer Mischung aus Ak-

tien und Rentenpapieren) an. Risiko und Ertragschancen hängen 

davon ab, in welche Anlagen vorwiegend investiert wird – sie sind 

jedoch durchweg höher als bei privaten Rentenversicherungen 

und Banksparplänen. Rentenfonds setzen auf festverzinsliche 

Staats- oder Unternehmensanleihen, Aktienfonds investieren 

in börsennotierte Wertpapiere. Je höher der Aktienanteil eines 



Fonds ist, desto größer sind die Chancen, desto größer ist aber 

auch das Verlustrisiko. Die Rendite der einzelnen Fonds ist zu-

dem abhängig von der Güte des Fondsmanagements. Eine Min-

destrendite ist nicht garantiert. Allerdings muss der Erhalt des 

eingesetzten Kapitals (Eigenbeiträge und Zulagenförderung) 

zugesagt werden. Fonds mit hohem Aktienanteil sind eher für 

jüngere, risikofreudige Anleger geeignet, weil sie ausreichend 

Zeit haben, um etwaige Kursverluste wieder auszugleichen.

E. SICHERHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Die staatlich geförderte private Altersvorsorge soll in der Anspar-

phase zweckmäßig, transparent und verbraucherfreundlich sein. 

Und sie soll im Alter ein dauerhaftes und verlässliches Zusatzein-

kommen bieten. Deshalb müssen alle Anlageprodukte strenge, 

vom Staat festgelegte und überwachte Mindestanforderungen 

erfüllen. Nur dann werden sie als förderfähig anerkannt und 

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

zertifiziert. Die Zertifizierung ist kein Qualitäts- oder Gütesiegel. 

Sie bestätigt nur, dass die Voraussetzungen für die Förderung 

gegeben sind.

Im Einzelnen müssen private Rentenversicherungen, Bankspar- 

und Investmentfondssparpläne folgende Bedingungen erfüllen:

•  Die Zusatzrente darf nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres 

oder vor Beginn der Altersrente geleistet werden.

•  Erwerbsunfähigkeitsschutz und Hinterbliebenenabsicherung 

können zusätzlich vereinbart werden.

•  Für Altersvorsorgeverträge, die ab dem 1. Januar 2006 abge-

schlossen werden, müssen Anbieter geschlechtsneutrale Tarife 

(„Unisex-Tarife“) anbieten. So wird sichergestellt, dass Frauen 
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nicht aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung höhere Eigen-

beiträge leisten müssen als Männer beziehungsweise bei gleich 

hohen Beiträgen geringere monatliche Auszahlungen erhalten.

•  Der Anbieter muss garantieren, dass zu Beginn der Auszah-

lungsphase mindestens die eingezahlten Beträge (Eigenbeiträ-

ge und Zulagen) als Zusatzrente zur Verfügung stehen (Schutz 

des eingezahlten Kapitals).

•  Die Zusatzrente muss lebenslange Leistungen garantieren –  

entweder als Leibrente (bei gleich bleibender oder steigender 

Rentenzahlung bis zum Tod) oder als Auszahlungsplan bis zum  

85. Lebensjahr mit anschließender lebenslanger Leibrente 

(Restverrentung). Eine Teilkapitalauszahlung bis zu einer Höhe 

von insgesamt 30 Prozent des zu Beginn der Auszahlungsphase 

zur Verfügung stehenden Kapitals ist jedoch zulässig.

•  Die Abschluss- und Vertriebskosten des Altersvorsorgevertrags 

müssen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren verteilt 

werden. Der Anbieter muss den Anleger bei Vertragsabschluss 

über die Höhe und Verteilung dieser Kosten ebenso informieren 

wie über die Kosten für Verwaltung, Vertragsumstellung, Ver-

mögensverwaltung und Produktwechsel.

•  Der Anbieter muss den Anleger außerdem über die Anlagemög-

lichkeiten, die Struktur der Geldanlagen und das Risikopoten-

zial unterrichten sowie Standardberechnungen anbieten, die 

dem Anleger einen einfachen Produktvergleich ermöglichen.

•  Der Anleger muss seinen Altersvorsorgevertrag während der 

Ansparphase ruhen lassen – also beitragsfrei stellen – können. Er 

muss seinen Vertrag auch kündigen können, um das angesparte 

Kapital auf einen anderen Altersvorsorgevertrag desselben oder 

eines anderen Anbieters zu übertragen. 

•  Altersvorsorgeverträge und das darin angesparte Kapital sind 

nicht pfändbar und gehören nicht zur Insolvenzmasse. Sie sind 

vor jedem Zugriff Dritter geschützt, also auch vor der Anrech-

nung bei Bezug von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe.
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F. BESONDERHEITEN

Wohneigentum

Zum Kauf oder Bau von Wohneigentum können Anleger bereits 

angespartes Kapital in Höhe von mindestens 10.000 und höchs-

tens 50.000 Euro aus ihrem geförderten Altersvorsorgevertrag 

entnehmen. Der entnommene Betrag muss in regelmäßigen 

Raten bis zur Vollendung des 65. Lebensjahrs in den Altersvorsor-

gevertrag zurückgezahlt werden. Das Geld muss jedoch unmit-

telbar zur Herstellung oder zum Erwerb von selbst genutztem 

inländischem Wohneigentum verwendet werden – es darf zum 

Beispiel nicht in die Umschuldung eines bestehenden Immobili-

endarlehens fließen.

Ausland

Anspruch auf staatliche Förderung haben alle in der gesetzlichen 

Rentenversicherung Pflichtversicherten und alle Besoldungs-

empfänger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 

sind. Dies gilt auch für in Deutschland lebende Ausländer. 

Wer vom Arbeitgeber für bestimmte Zeit ins Ausland entsendet 

wird, dabei aber in Deutschland weiter rentenversicherungs-

pflichtig ist, bleibt förderberechtigt. Allerdings erhält er während 

der Zeit im Ausland keine Förderung. Die Zulagen und Steuervor-

teile werden vielmehr nach der Rückkehr rückwirkend nachge-

zahlt.

Bei einer Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland endet in der Re-

gel die unbeschränkte Steuerpflicht und damit auch die Förder-

berechtigung. Die bis dahin erhaltene Förderung bleibt erhalten, 

wenn ein Stundungsantrag gestellt und der Wohnsitz später wie-

der nach Deutschland verlegt wird. Wird kein Stundungsantrag 

gestellt, wird die bis zum Wegzug erhaltene Förderung sofort 

zurückgefordert.
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Grenzgänger, die in einem Nachbarstaat arbeiten, sind in der 

Regel förderberechtigt. Sie sind in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig und in dem Staat, in dem sie arbeiten, rentenversi-

cherungspflichtig. Die Pflichtmitgliedschaft in der ausländischen 

Rentenversicherung genügt, weil die Rentenversicherungssyste-

me aller an Deutschland angrenzenden Staaten dem deutschen 

Modell vergleichbar sind. Grenzgänger, die im Ausland wohnen 

und in Deutschland arbeiten, sind dagegen in der Regel nicht 

förderberechtigt.

Wird der Wohnsitz in der Auszahlungsphase ins Ausland ver-

legt, endet in der Regel die unbeschränkte Steuerpflicht. Damit 

ist eine Besteuerung der Alterseinkünfte in Deutschland nicht 

mehr möglich, so dass die erhaltene Förderung zurückgefordert 

wird. Die Rückzahlung wird auf Antrag gestundet. Die Tilgung 

des Rückforderungsbetrags erfolgt schrittweise, bis die staatli-

che Förderung zurückgezahlt ist. Wird der Wohnsitz im Inland 

wieder aufgenommen, kann der Restbetrag der Forderung auf 

Antrag erlassen werden.

Vorzeitige Kündigung

Eine vorzeitige Kündigung geförderter Altersvorsorgeverträge 

widerspricht dem Ziel, langfristig und stetig eine private Zusatz-

rente aufzubauen. Mögliche Gründe für eine Vertragsauflösung 



hat der Staat so weit wie möglich ausgeschlossen (der Schutz vor 

Pfändung und Anrechnung; die Möglichkeit, Altersvorsorgever-

träge ruhen zu lassen; der Ausschluss eines Kündigungsrechts des 

Anbieters). Wer seinen geförderten Vorsorgevertrag dennoch 

kündigt, muss daher alle bis zur Auflösung erhaltenen Zulagen 

und Steuervorteile zurückzahlen.

Vererbung

In Banksparplänen und Fondssparplänen angespartes Eigenkapi-

tal kann wie Vermögen vererbt werden. Die Förderung (Zulagen 

und Steuervorteile) muss dann jedoch in der Regel zurückgezahlt 

werden.

Bei privaten Rentenversicherungen hängt die Situation im Todes-

fall von der Vertragsgestaltung ab. Ist eine Rentengarantiezeit 

vereinbart worden, so erhält der Berechtigte (zum Beispiel der 

Ehegatte) die Rente bis zum Ende dieser Garantiezeit weiter. 

Wurde keine Garantiezeit vereinbart oder stirbt der Versicherte 

nach Ablauf der Garantiezeit, erhalten die Erben keine Leistung. 

Es kann aber auch vereinbart werden, dass das Kapital an die 

Erben übergehen soll, wenn der Vorsorgesparer schon in der An-

sparphase sterben sollte. Auch in diesen Fällen ist dann aber die 

staatliche Förderung zurückzuzahlen. Für Ehegatten und Kinder 

kann zudem eine Hinterbliebenenrente vereinbart werden.
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Bei Ehegatten bleibt – egal, welche Anlageform gewählt wurde –  

neben dem Kapital auch die Förderung erhalten, wenn das geerb-

te Altersvermögen auf einen von diesem Ehegatten abgeschlosse-

nen zertifizierten Altersvorsorgevertrag übertragen wird. Dabei 

reicht es, wenn der Ehegatte den geförderten Vertrag erst zu 

diesem Zweck abschließt.

G. PRIVATE ALTERSVORSORGE UND BETRIEBLICHE 

ALTERSVERSORGUNG DURCH ENTGELTUMWANDLUNG 

IM VERGLEICH

Die staatliche Förderung betrieblicher wie privater Altersvorsorge 

ist ein großer Fortschritt gegenüber den herkömmlichen, unge-

förderten Vorsorgevarianten. Zulagen, Steuervergünstigungen 

und – bei der betrieblichen Altersvorsorge – Beitragsersparnisse 

schaffen neuen Spielraum für die zusätzliche Alterssicherung. 

Staatliche Vorgaben für die Vorsorgeprodukte machen das Al-

tersvorsorgesparen verlässlich und verbraucherfreundlich. 

Während die geförderte betriebliche Altersvorsorge nur für 

abhängig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

möglich ist, steht die private Riester-Rente darüber hinaus zum 

Beispiel auch Ehepartnern, arbeitnehmerähnlichen Selbstständi-

gen oder Beamten offen. Die Entnahme von Geld aus Altersvorsor-

geverträgen zur Finanzierung von Immobilien ist nur beim priva-

ten Riester-Sparen möglich. Private Vorsorge ist individueller und 

flexibler gestaltbar. Sie kann grundsätzlich besser auf persönliche 

Präferenzen abgestimmt werden.

Dagegen sind die Vertragsbedingungen bei der betrieblichen 

Altersvorsorge häufig günstiger, weil der Arbeitgeber beispiels-

weise mit einem Anbieter Gruppenverträge abschließt und dabei 



Mengenrabatt erhält. Hinzu kommt, dass die Abschluss- und Ver-

waltungskosten auf eine große Zahl von Personen verteilt werden 

können. Außerdem müssen sich die Beschäftigten beim Alters-

vorsorgesparen nicht selbst um die Auswahl von Anbieter und 

Anlageprodukt bemühen. Dies übernimmt genauso wie die Er-

ledigung aller Formalitäten der Arbeitgeber. Ein weiterer Vorteil 

besteht häufig darin, dass Unternehmen sich – je nach Individual-,  

Betriebs- oder Tarifvereinbarung – zusätzlich auch finanziell am 

Aufbau des Altersvermögens beteiligen.

Grundsätzlich können die Entgeltumwandlung mit Steuer-  

und Sozialabgabenfreiheit und das Altersvorsorgesparen mit 

Riester-Förderung durch Zulagen und Sonderausgabenabzug 

auch gleichzeitig betrieben werden. Allerdings kann der Förder-

höchstbetrag der Riester-Rente nur einmal in Anspruch genom-

men werden. Ist er bereits im Zuge einer privaten zusätzlichen 

Vorsorge ausgeschöpft, kann er nicht noch einmal bei der be-

trieblichen Vorsorge genutzt werden. Umgekehrt gilt dasselbe. 

Die ergänzende Alterssicherung ist eine langfristige Angelegen-

heit. Deshalb sollte vor der Produktwahl oder der Entscheidung 

für eine Entgeltumwandlung immer eine persönliche Vorsor-

geanalyse stehen. Hier lohnt ein Informationsgespräch bei einer 

unabhängigen Beratungsstelle. Tipps, Checklisten und Adressen 

finden Sie auf den Seiten 44 bis 52.
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Eine Extra-Rente sollte sich jeder aufbauen, der im Alter seinen 

gewohnten und gewollten Lebensstandard genießen möchte. 

Mit der umfangreichen staatlichen Förderung über Grundzula-

gen, Kinderzulagen, Steuervorteile und Abgabeneinsparungen 

ist heute jeder in der Lage, neben der gesetzlichen Rentenversi-

cherung eigenverantwortlich für das Alter vorzusorgen. Und je 

früher man damit beginnt, desto besser.



44Service

CHECKLISTEN ZUR BETRIEBLICHEN

UND PRIVATEN ALTERSVORSORGE

Zusätzliche Altersvorsorge ist zwar kein Muss, aber ein großes 

Plus. Mit der staatlichen Förderung durch Steuervergünstigun-

gen, Abgabenbefreiungen und Riester-Zulagen lohnt sich die Ex-

tra-Investition für einen gesicherten, erfüllten Ruhestand beson-

ders. Aus einer breiten Palette, die von der Entgeltumwandlung 

bis zu den förderfähigen Produkten der privaten Anbieter reicht, 

kann jeder Anleger die jeweils sinnvollste Variante abhängig von 

Alter, Einkommen, Familienstand und der persönlichen Sicher-

heitsorientierung auswählen.

Die folgenden Checklisten können und sollen die notwendige in-

dividuelle Beratung nicht ersetzen. Aber sie bieten einen schnel-

len Überblick über die Möglichkeiten der staatlich unterstützten 

zusätzlichen Alterssicherung und helfen dabei, gut informiert zur 

Beratung zu gehen. 

A . DIE VERSORGUNGSANALYSE

An erster Stelle steht bei der Entscheidung über jede Art zusätzli-

cher Altersvorsorge der Kassensturz. Erst dann zeigt sich, welche 



monatlichen Einkünfte nach heutigem Stand im Alter bereits zur 

Verfügung stehen. Diese Mittel müssen mit dem angestrebten 

Lebensstandard und den voraussichtlichen monatlichen Aus-

gaben abgeglichen werden, um eventuelle Versorgungslücken 

aufzudecken. Zur Ermittlung bereits gesicherter Alterseinkünfte 

prüft man, wie hoch die gesetzliche Rente voraussichtlich sein 

wird (diese Information erhält man durch die jährliche Renten-

auskunft der gesetzlichen Rentenversicherung oder auf Anfrage 

von seinem Rentenversicherungsträger). Daneben verschafft 

man sich einen Überblick über sein Vermögen in Geldanlagen, 

Versicherungen oder Immobilien, von dem man im Ruhestand 

zehren kann. Die Höhe aller Einnahmen stellt man nun den ge-

schätzten Ausgaben gegenüber: allgemeine Lebenshaltungskos-

ten, Wohnung/Miete, Auto, Versicherungsbeiträge, Urlaub oder 

Hobbys.

Ergibt sich aus diesem Abgleich eine Versorgungslücke, so sollte 

man anhand der im Folgenden erläuterten Schritte prüfen, wel-

che Zusatzvorsorge in Frage kommt.

B. DER WEG ZUR BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE 

DURCH ENTGELTUMWANDLUNG

1. Schritt: Informieren

Zunächst sollte man sich bei seinem Arbeitgeber oder dem Be-

triebsrat erkundigen, ob bereits ein arbeitgeberfinanziertes 

Modell zur betrieblichen Altersvorsorge existiert. Eine solche 

Betriebsrente kann dann gegebenenfalls über eigene Zusatzbei-

träge auf dem Weg der Entgeltumwandlung aufgestockt oder 

ergänzt werden.



2. Schritt: Die persönliche Rechnung

Die betriebliche Altersvorsorge ist zwar in vielen Fällen besonders 

lukrativ, da – gemessen an den eigenen Beiträgen – die staatliche 

Förderung beachtlich ist und oft auch der Arbeitgeber selbst ei-

nen Teil zum Aufbau der Zusatz-Rente beisteuert. Dennoch gilt: 

Die Verwendung eines Teils des eigenen Einkommens zum Vor-

sorgesparen schmälert die monatlich zur Verfügung stehenden 

Mittel. Gibt es ein Finanzpolster, aus dem man die Eigenbeiträge 

finanzieren kann? Auf welche Ausgaben lässt sich zugunsten der 

Finanzierung einer Betriebsrente verzichten? Daneben sollte man 

sich auch ein Bild von der zu erwartenden Förderung (Steuer- und 

Abgabenfreiheit, Riester-Zulagen) sowie deren Höhe machen. 

3. Schritt: Vereinbarung einer Entgeltumwandlung

Hat man sich für den Weg der Entgeltumwandlung entschieden, 

so muss diese mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Dabei 

willigen beide Parteien ein, dass ein Teil der künftigen Entgelt-

ansprüche des Arbeitnehmers in eine wertgleiche Anwartschaft 

auf Versorgungsleistungen umgewandelt wird. Der Arbeitgeber 

kann den Durchführungsweg der betrieblichen Altersvorsorge 

wählen. Bietet er nicht bereits eine betriebliche Altersversorgung 

über eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds an, muss er 

seinen Beschäftigten mindestens eine Betriebsrente in Form ei-

ner Direktversicherung anbieten. In jedem Fall sollte man sich 

bei der Klärung der einzelnen Punkte eng mit dem Arbeitgeber 

abstimmen.

4. Schritt: Die Anpassung an veränderte Lebensumstände

Vorsorgesparen über den Betrieb ist – genau wie die private Al-

terssicherung – nicht statisch. Einkommensveränderungen er-

fordern beziehungsweise erlauben eine Anpassung der Sparraten 

und haben Einfluss darauf, ob die Inanspruchnahme von Steuer- 

und Abgabenfreiheit oder aber die Förderung mit Zulagen die 
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lohnendere Variante ist. Diese Punkte gilt es nach Vertragsab-

schluss im Auge zu behalten. 

C. DER WEG ZUR PRIVATEN ALTERSVORSORGE

1. Schritt: Die Prüfung der eigenen finanziellen Situation

Auch geförderte Altersvorsorge kostet eigenes Geld – nämlich die 

Eigenbeiträge. Deshalb sollte man überlegen, welche Mittel man 

in die zusätzliche Alterssicherung investieren kann und will. Wie 

viel Geld steht im Monat zur Verfügung? Wofür werden welche 

Beträge ausgegeben? Welche finanziellen Verpflichtungen be-

stehen bereits?

Allerdings sollte man sich auch nicht vorschnell aus finanziellen 

Gründen gegen eine zusätzliche Altersvorsorge entscheiden. 

Gerade bei Familien mit schmalerem Geldbeutel stehen zu leis-

tende Eigenbeiträge und vom Staat gezahlte Zulagen in einem 

besonders günstigen Verhältnis. Wer zu dem Schluss kommt, 

dass eine zusätzliche Altersvorsorge erforderlich ist und die benö-

tigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die weiteren Schritte in 

Angriff nehmen.

2. Schritt: Die persönliche Rechnung

Um vorab einen Überblick über aufzuwendende Eigenmittel und 

Förderhöhe zu bekommen, berechnet man auf Basis des sozialver-

sicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens die erforderliche 

Gesamtsparleistung und hieraus die Höhe des Zulagenanspruchs 

sowie den entsprechenden Mindesteigenbeitrag. Steuervorteile 

aus zusätzlichem Sonderausgabenabzug können nur auf Basis 

der persönlichen Einkommenssituation abgeschätzt werden.  



Als Faustregel gilt: 

3. Schritt: Die Prüfung geeigneter Anlageformen

Wer sich für die Inanspruchnahme staatlicher Förderung ent-

scheidet, muss wissen, dass er nicht gänzlich frei aus allen am Ka-

pital- und Versicherungsmarkt angebotenen Anlageprodukten 

wählen kann. Bei der privaten Vorsorge stehen drei zertifizierte 

Anlagewege offen. Grundsätzlich sollten bei der Auswahl der in 

Frage kommenden Anlageformen noch das eigene Alter, die Ein-

stellung zum Risiko, die Höhe der jeweiligen Kosten, die Situation 

in der Auszahlungsphase sowie im Erbfall, die steuerlichen Aspek-

te und die Möglichkeiten der Absicherung zusätzlicher Risiken 

eine Rolle spielen. Bei der Klärung und Abwägung dieser Punkte 

sollte man in jedem Fall unabhängige und verlässliche Beratung 

in Anspruch nehmen (Adressen siehe Seiten 51 und 52).

4. Schritt: Die Wahl des Anlageprodukts

Hat man sich für die private Form der Altersvorsorge entschieden, 

muss ein zertifiziertes und passendes Anlageprodukt (private 

Rentenversicherung, Bank- oder Fondssparplan) gewählt wer-

den. Auch hierzu kann man sich unabhängig beraten lassen. Dies 

ist der richtige Zeitpunkt, sich bei Anbietern (Banken, Versiche-

rungen, Fondsgesellschaften) oder Anlageberatern nach konkre-

ten Produktangeboten, Preis-Leistungs-Verhältnissen, Service, 

Kosten, Anlagerisiken und Renditechancen zu erkundigen. Bei 

Produktvergleich und -auswahl helfen Standardberechnungen 

der Anbieter (ab 2005 obligatorisch). 
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5. Schritt: Entscheidung und Vertragsabschluss

Staatliche Förderung setzt einen abgeschlossenen Altersvorsor-

gevertrag, die Einzahlung der Eigenbeiträge und die Beantra-

gung von Zulagen voraus. Wer zum Beispiel für das Jahr 2005 Zu-

lagen erhalten will, muss seinen Vertrag auch 2005 abschließen. 

Hat man sich also erst einmal für ein Anlageprodukt entschieden, 

sollte man möglichst noch vor Jahresende den Vertrag unter-

schreiben.

6. Schritt: Die Anpassung von Vorsorgesumme und Sparrate

Nach Vertragsabschluss sollte man nicht untätig bleiben. Zwar 

reicht es ab 2005, wenn man den Anbieter des gewählten Vor-

sorgeprodukts einmalig damit beauftragt, den jährlichen Zula-

genantrag zu stellen. Aber Änderungen der Einkommens- und 

Familienverhältnisse wirken sich auf die Höhe der Zulagen aus 

und erfordern eine Anpassung der Vorsorgesumme – sie sollten 

daher immer umgehend bekannt gegeben werden. Daneben gilt 

es, die Altersvorsorgeaufwendungen bei der Einkommensteuer-

erklärung anzugeben, um sich einen eventuellen Steuervorteil 

durch Sonderausgabenabzug zu sichern.



D. AUSKUNFT UND ADRESSEN

Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung (BMGS)
Die Gebühr beträgt 12 Cent pro Minute bei Anrufen  
aus dem deutschen Festnetz.

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr:
•  Fragen zur Rente: 01805 - 99 66-01
•  Fragen zur Krankenversicherung: 01805 - 99 66-02
•  Fragen zur Pflegeversicherung: 01805 - 99 66-03
•  Infos für behinderte Menschen: 01805 - 99 66-04
•  Fragen zur Unfallversicherung/Ehrenamt: 01805 - 99 66-05

Gehörlosen-/Hörgeschädigten-Service:
•  Schreibtelefon: 01805 - 99 66-07
•  Fax : 01805 - 22 11 28
•  E-Mail: info.gehoerlos@bmgs.bund.de 

oder: info.deaf@bmgs.bund.de

Anfragen zu allen Themen per SMS: 0163 - 7 67 34 25

Internet/E-Mail

•  www.die-rente.info •  www.die-gesundheitsreform.de
•  www.bmgs.bund.de •  info@bmgs.bund.de

Weitere kostenfreie Veröffentlichungen des Bundesministeriums
für Gesundheit und Soziale Sicherung (Bestellmöglichkeiten siehe 
Impressum):

•  Ratgeber zur Rente | 132 Seiten | Bestell-Nr.: A 815
•  Erwerbsminderungsrente | 32 Seiten | Bestell-Nr.: A 261
•  Ratgeber zur gesetzlichen Krankenversicherung | 122 Seiten |  

Bestell-Nr.: A 400
•  Einfach gesünder: Das Präventionsgesetz | Faltblatt | Bestell-Nr.: A 422
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•  Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der Gleitzone |  
48 Seiten | Bestell-Nr.: A 630

Sozialpolitische Informationen (SPI)
Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung informiert 
mit den Sozialpolitischen Informationen regelmäßig über sozialpolitische 
Themen seines Hauses.

ADRESSEN

Bundesministerium
der Finanzen – Referat 
Bürgerangelegenheiten 

Wilhelmstraße 97 | 10117 Berlin |
Tel.: 0 18 88 - 682-0 | Fax: (030) 22 42 22 97 |  
E-Mail: poststelle@bmf.bund.de | 
www.bundesfinanzministerium.de

Verband Deutscher 
Rentenversicherungs-
träger (VDR)

Eysseneckstraße 55 | 60322 Frankfurt  
am Main | Tel.: (069) 15 22-0 | 
Fax: (069) 15 22-3 20 |  
E-Mail: vdr.frankfurt@vdr.de | www.vdr.de

Zentrale Zulagenstelle 
für Altersvermögen 
(ZfA) bei der BfA 

10868 Berlin | Service-Nr.: 0800 - 333 19 19 
(zum Nulltarif) | Fax: (030) 865-2 72 40 |  
E-Mail: zulagenstelle@bfa.de | www.bfa.de

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin)

Postfach 13 08 | 53003 Bonn |  
Tel.: (02 28) 41 08-0 | Fax: (02 28) 41 08-15 50 | 
E-Mail: poststelle@bafin.de | www.bafin.de

Pensions-Sicherungs-
Verein (PSV)

Berlin-Kölnische-Allee 2-4 | 50969 Köln |
Tel.: (02 21) 9 36 59-0 | Fax: (02 21) 9 36 59-2 99 |
E-Mail: info@psvag.de | www.psvag.de

Versorgungsanstalt  
des Bundes und der 
Länder (VBL)

Hans-Thoma-Straße 19 | 76133 Karlsruhe |
Tel.: (07 21) 1 55-0 | Fax: (07 21) 1 55-6 66 |
E-Mail: vbl@vbl.de | www.vbl.de

Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
(DGB)

Henriette-Herz-Platz 2 | 10178 Berlin |
Tel.: (030) 2 40 60-0 | Fax: (030) 2 40 60-4 71 |
E-Mail: info@bvv.dgb.de | www.dgb.de

http://www.bundesfinanzministerium.de
http://www.vdr.de
http://www.bfa.de
http://www.bafin.de
http://www.psvag.de
http://www.vbl.de
http://www.dgb.de
mailto:poststelle@bmf.bund.de
mailto:vdr.frankfurt@vdr.de
mailto:zulagenstelle@bfa.de
mailto:poststelle@bafin.de
mailto:info@psvag.de
mailto:vbl@vbl.de
mailto:info@bvv.dgb.de


Bundesvereinigung 
der Deutschen 
Arbeitgeberverbände 
(BDA)

Breite Straße 29 | 10178 Berlin |
Tel.: (030) 20 33-0 | Fax: (030) 20 33-10 55 |
E-Mail: info@bda-online.de |
www.bda-online.de

Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche 
Altersversorgung e.V. 
(aba)

Rohrbacher Straße 12 | 69115 Heidelberg | 
Tel.: (0 62 21) 13 71 78-0 | Fax: (0 62 21) 24 21-0 | 
E-Mail: info@aba-online.de | 
www.aba-online.de

Gesamtverband der 
Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. 
(GDV)

Friedrichstr. 191 | 10117 Berlin | 
Tel.: (030) 20 20-5000 | 
Fax: (030) - 20 20-6000 |
E-Mail: berlin@gdv.org | www.gdv.de

Bundesverband 
Investment und Asset 
Management e.V. 
(BVI)

Eschenheimer Anlage 28 | 60318 Frankfurt 
am Main | Tel.: (069) 15 40 90-0 | 
Fax: (069) 59 71 40 6 | 
E-Mail: info@bvi.de | www.bvi.de

Bundesverband 
deutscher Banken e.V. 
(BdB)

Burgstr. 28 | 10178 Berlin |
Tel.: (030) 1663-0 | Fax: (030) 1663-1298
E-Mail: bankenverband@bdb.de | www.bdb.de

Deutscher Sparkassen- 
und Giroverband e.V. 
(DSGV)

Charlottenstraße 47 | 10117 Berlin |
Tel.: (030) 20 22 5 -0 | Fax: (030) 20 22 5-250
E-Mail: info@dsgv.de | www.dsgv.de

Bundesverband der 
Deutschen Volks-
banken und Raiffeisen-
banken e.V. (BVR)

Schellingstraße 4 | 10785 Berlin
Tel.: (030) 20 21-0 | Fax: (030) 20 21 -1900
E-Mail: info@bvr.de | www.bvr.de

Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V. 
(vzbv) 

Tel.: (030) 2 58 00-0 | Fax: (030) 2 58 00-2 18 |  
E-Mail: info@vzbv.de | www.vzbv.de | 
örtliche Beratungsstellen unter:
 www.verbraucherzentrale.com

Stiftung Warentest Lützowplatz 11-13 | 10785 Berlin | 
Tel.: (030) 26 31-0 | Fax: (030) 26 31-27 27 | 
E-Mail: email@stiftung-warentest.de |
www.stiftung-warentest.de
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